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des Landrats bestellten Beigeordneten und das Amt der 
Kreisdirektorin beziehungsweise des Kreisdirektors gel
ten als dasselbe Amt." 

Artikel 5 
Übergangsregelung 

Die Rechtstellung der Kreisdirektoren, die zum Zeit
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt sind, 
bleibt für die Dauer ihrer laufenden Amtszeit unberührt. 
Sie nehmen die Rechte und Pflichten eines nach diesem 
Gesetz zum allgemeinen Vertreter des Landrats bestell
ten Beigeordneten wahr. 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt mit Beginn der Wahlperiode der im 
Jahr 2020 anlässlich der allgemeinen Kommunalwahlen 
gewählten kommunalen Vertretungen in Kraft. Die Lan
desregierung überprüft bis zum 31.12.2024 die Auswir
kungen der Regelung in § 26 Absatz 1 Satz 5 und unter
richtet den Landtag. 

Düsseldorf, den 15. Dezember 2016 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf Jäger 

- GV. NRW. 2016 S. 1150 

Gesetz 
zur Aufnahme der Deutschen Hochschule 
der Polizei in das Hochschulgesetz NRW 

(Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Hochschulen 

des Landes Nordrhein-Westfalen) 
Vom 15. Dezember 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Aufnahme der Deutschen Hochschule der Polizei 

in das Ho.~hschulgesetz NRW 
(Gesetz zur Anderung des Gesetzes 

über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Artikel 1 
Änderung des Hochschulgesetzes NRW 

Das Hochschulgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 29. September 2014 (GV. NRW. S. 547), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310) geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Nach der Angabe zu§ 81 wird folgende Angabe einge
fügt: 

„§ Sla 
Deutsche Hochschule der Polizei" 

2. Nach§ 81 wird folgender§ 8la eingefügt: 

„§ Sla 
Deutsche Hochschule der Polizei 

Die Deutsche Hochschule der Polizei in Trägerschaft des 
Bundes und der Länder ist als Universität eine gemein
same auf den Polizeidienst ausgerichtete Hochschule des 
Bundes und der Länder und zugleich eine Einrichtung 
des Landes mit Sitz in Münster. Für die Deutsche Hoch
schule der Polizei gilt das Abkommen über die Deutsche 
Hochschule der Polizei vom 8. Februar 2006 (GV. NRW. 
S. 116) in der jeweils geltenden Fassung sowie das Ge
setz über die Deutsche Hochschule der Polizei vom 15. 
Februar 2005 (GV. NRW. S. 88) in der jeweils geltenden 
Fassung." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Dezember 2016 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r m a n n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf Jäger 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S c h u 1 z e 

- GV. NRW. 2016 S. 1154 

Gesetz 
zur Stärkung der Schulinfrastruktur 

in Nordrhein-Westfalen 
(Gute Schule 2020) 

Vom 15. Dezember 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Stärkung der Schulinfrastruktur 

in Nordrhein-Westfalen 
(Gute Schule 2020) 

Artikel 1 
Gesetz 

über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite 
zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau 

der kommunalen Schulinfrastruktur 
in Nordrhein-Westfalen 

(Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) 

§1 
Gewährung von Schuldendiensthilfen 

(1) Die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände 
(Kommunen) in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land 
Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung 
der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der 
baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur 
in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthil
fen werden den Kommunen durch vollständige Über
nahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in 
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einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die 
im Rahmen des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 
2020" aufgenommen werden, gewährt. 

(2) Kommunen, welche Schuldendiensthilfen in An
spruch nehmen, erstellen ein von ihrer jeweiligen Vertre
tungskörperschaft zu beschließendes Konzept, wie sie 
die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK.Gute 
Schule 2020" eingeräumten Kreditkontingente in An
spruch nehmen wollen. Weiterhin prüfen sie systema
tisch die Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitband
anschlusses ihrer Schulgebäude. Das Ergebnis ihrer 
Prüfung dokumentieren sie in einem Konzept, über das 
die jeweilige Vertretungskörperschaft informiert wird. 

(3) Die NRW.BANK entscheidet über die Gewährung der 
Kredite im Rahmen der banküblichen Entscheidungs
prozesse. 

§2 
Höhe der Schuldendiensthilfen 

(1) Das Land leistet Schuldendiensthilfen nur für Kre
dite, soweit sie die in der Anlage zu diesem Gesetz aus
gewiesenen Gesamtkreditkontingente der jeweiligen 
Kommune nicht übersteigen. Jede Kommune kann jähr
lich bis zu 25 Prozent ihres in der Anlage zu diesem Ge
setz ausgewiesenen Gesamtkreditkontingents in den 
Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen. Nicht in 
Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen 
laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das fol
gende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkon
tingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch ge
nommen, verfallen sie. Die nicht genutzten 
Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf 
dieses Jahres. 

(2) Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune be
stimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer 
Schlüsselzuweisungen nach den Gemeindefinanzierungs
gesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer 
Schulpauschale/Bildungspauschale nach dem Gemein
definanzierungsgesetz 2016 vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 947), das durch Gesetz vom 26. April 2016 (GV. 
NRW. S. 237) geändert worden ist. 

§3 
Laufzeit und Zahlung der Schuldendiensthilfen 

(1) Voraussetzung für die Gewährung der Schulden
diensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer 
Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms 
„NRW.BANK.Gute Schule 2020'.' 

(2) Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittel
bar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Aus
zahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach 
Inanspruchnahme des Kredits. Die letztmalige anteilige 
Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. 

§4 
Folgen einer Veräußerung eines geförderten Grundstücks 

sowie Folgen einer Zweckänderung 

Veräußert die Kommune ein im Rahmen dieses Pro
gramms gefördertes Grundstück oder steht es aus ande
ren Gründen nicht mehr für Zwecke des örtlichen Schul
trägers zur Verfügung, entfällt ab diesem Zeitpunkt der 
Anspruch auf Schuldendiensthilfe für Kredite, die für 
dieses Grundstück im Rahmen des Programms „NRW. 
BANK.Gute Schule 2020" in Anspruch genommen wur
den. Die Kommune ist verpflichtet, das für Kommunales 
zuständige Ministerium über die geplante und die 
durchgeführte Veräußerung oder Zweckänderung zu un
terrichten. 

§5 
Rückforderung 

Die zuständige Bezirksregierung kann die nach diesem 
Gesetz gezahlten Schuldendiensthilfen ganz oder teil
weise von den Kommunen zurückfordern, wenn 

1. die Kredite gemäß§ 1 nicht oder nicht vollständig für 
die Zwecke des Programms „NRW.BANK.Gute Schule 
2020" verwendet wurden, 

2. der NRW.BANK innerhalb von 30 Monaten nach Aus
zahlung keine Bestätigung der Kommune über die 
zweckentsprechende Verwendung der Kredite vorliegt, 

3. der NRW.BANK innerhalb von 30 Monaten nach Aus
zahlung keine Bestätigung der Kommune über das 
Vorliegen des Beschlusses über ein Konzept vorliegt, 
wie sie die im Rahmen des Programms „NRW.BANK. 
Gute Schule 2020" eingeräumten Kreditkontingente 
in Anspruch nehmen will oder 

4. eine Veräußerung oder Zweckänderung eines Grund
stücks nach § 4 ohne die in § 4 Satz 2 vorgeschriebene 
Unterrichtung erfolgt und hierdurch über den in § 4 
Satz 1 genannten Zeitpunkt hinaus Schuldendienst
hilfen geleistet werden. 

§6 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2041 außer Kraft. 

Artikel 2 
Gesetz 

zur Förderung der digitalen Infrastruktur von 
Ersatzschulen in Nordrhein-Westfalen 
(Ersatzschulinfrastrukturfördergesetz 

Nordrhein-Westfalen) 

§ 1 
Förderung von Ersatzschulen 

(1) Ersatzschulen erhalten verteilt auf vier Jahre auf der 
Grundlage eines vorzulegenden Rahmenkonzepts begin
nend mit dem Haushaltsjahr 2017 Zuschüsse bis zu einer 
Gesamthöhe von 70 Millionen Euro für die 

1. Planung und Herstellung von Breitbandanschlüssen 
und Vernetzung der Gebäude, sofern sie deren Eigen
tümer sind und 

2. Planung und Herstellung von digitaler Infrastruktur 
(zum Beispiel „LAN',' „WLAN") im Schulgebäude, 
sowie für die Beschaffung von Geräten, wie White
boards, Beamer, Server, Laptops. 

(2) Die Förderung nach Absatz 1 Nummer 1 erfolgt in 
Form eines Festbetrages je Schule, die Förderung nach 
Absatz 1 Nummer 2 als Pro-Kopf-Förderung bemessen 
nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler der Schule. 

§2 

Verordnungsermächtigung 

Das für Schule zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Höhe und Verfahren der Förderung nach § 1 im Einver
nehmen mit dem für Inneres zuständigen Ministerium 
und dem Finanzministerium in einer Rechtsverordnung 
zu regeln, die der Zustimmung der für Schule und für 
Haushalt und Finanzen zuständigen Ausschüsse des 
Landtags bedarf. 

§3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 15. Dezember 2016 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 
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Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r m a n n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf Jäger 

Für den Finanzminister 
der Minister 

für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r o s c h e k 

- GV. NRW. 2016 S. 1154 

Zehntes Gesetz zur Änderung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Vom 15. Dezember 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zehntes Gesetz zur Änderung des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz vom 28. Februar 2003 
(GV. NRW. S. 93), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Mai 
2016 (GV. NRW. S. 262) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird das Wort „Ehegatten" durch das 
Wort „Ehepartner" ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „Artikel 12 des Geset
zes vom 20. November 2015 (BGBL I S. 2010)" 
durch die Wörter „Artikel 6 des Gesetzes vom 31. 
Juli 2016 (BGBL I S. 1939)" ersetzt. 

2. In § 2 Nummern 1 bis 4 wird jeweils das Wort „Aus
länder" durch die Wörter „ausländische Personen" er
setzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ unter Be
rücksichtigung der Haushaltsgemein-schaft von 
Ehegatten und ihren Kindern unter 18 Jahren" ge
strichen. 

b) In Absatz 1 werden nach Satz 1 die Sätze 2 „Bei 
der Zuweisung ist die Haushaltsgemeinschaft von 
Ehepartnern und ihren Kindern unter 18 Jahren zu 
berücksichtigen." und 3 „Darüber hinaus können 
humanitäre Härtefälle bei der Zuweisung berück
sichtigt werden." eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 Nummer 1 werden die Wörter „bis 
zur unanfechtbaren Ablehnung des Asylantra
ges" durch die Wörter „längstens drei Monate 
nach Eintritt der vollziehbaren Ausreise
pflicht" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „des Bestandes zu 
den Stichtagen 1.1., 1.4., 1.7. und 1.10. bereinig
ten Statistik" durch die Wörter „der monatli
chen Bestandsmeldungen der Gemeinden zu 
erstellenden Statistik" ersetzt. 

cc) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Bezirksregierung Arnsberg wertet die 
monatlichen Bestandsmeldungen aus und er
stellt die Bestandsstatistik für die nach § 2 
anzurechnenden ausländischen Personen." 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Die Zuweisung von ausländischen Flüchtlin
gen im Sinne von § 2 kann auf Antrag für die 
Dauer von bis zu acht Wochen ausgesetzt werden, 
wenn eine Gemeinde glaubhaft darlegen kann, 
ihrer Aufnahmeverpflichtung aufgrund unvorher
sehbarer Ereignisse kurzfristig nicht nachkommen 
zu können. Für die Dauer des Aufschubs der Zu
weisung sollen die ausländischen Flüchtlinge in 
einer Landeseinrichtung verbleiben. Die Kosten 
für die Unterbringung und Versorgung der auslän
dischen Flüchtlinge nach Satz 2 trägt die Ge
meinde, die ihre Aufnahmeverpflichtung aufschie
ben will." 

e) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Ab
sätze 5 und 6. 

f) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7 und wie folgt 
geändert: 

aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Gemeinden melden monatlich die Zahl 
der Personen nach Satz 1 im Rahmen des Mel
deverfahrens nach Absatz 3." 

bb) In Satz 1, 2 und 4 werden jeweils nach dem 
Wort „zugewiesenen" die Wörter „Asylbewer
berinnen und" eingefügt. 

g) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und in Satz 1 
werden die Angabe „4" durch die Angabe „5" und 
die bisherige Angabe „5" durch die Angabe „6" er
setzt und nach dem Wort „zugewiesenen" die Wör
ter „Asylbewerberinnen und" eingefügt. 

4. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 
Monatliche pauschalierte Landeszuweisung 

(1) Für die Aufnahme und Unterbringung nach § 1 
sowie für die Versorgung der ausländischen Flücht
linge im Sinne des § 2 stellt das Land den Gemeinden 
monatlich für jede Person im Sinne des § 2 eine Kos
tenpauschale zur Verfügung. Ausgenommen hiervon 
sind Personen im Sinne des§ 2, die aufgrund von Ein
kommen oder Vermögen im Sinne des § 7 des Asylbe
werberleistungsgesetzes in der Fassung der Bekannt
machung vom 5. August 1997 (BGBL I S. 2022), das 
zuletzt durch Artikel 8 Absatz 4 des Gesetzes vom 31. 
Juli 2016 (BGBL I S. 1939) geändert worden ist, keine 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz er
halten. 

(2) Die Höhe der monatlichen Kostenpauschale nach 
Absatz 1 wird auf 866 Euro pro Person festgesetzt. 
Von der monatlichen pauschalierten Landeszuwei
sung sind 3,83 Prozent für die soziale Betreuung zu 
verwenden. 

(3) Die Gemeinden melden an die für sie zuständige 
Bezirksregierung die Personen im Sinne des § 2 bis 
zum 10. Tag des Monats, der auf den Monat folgt, für 
den eine Meldung abzugeben ist. Personen im Sinne 
von Absatz 1 Satz 2 sind nicht zu melden. 

(4) Die Auszahlung der monatlichen pauschalierten 
Landeszuweisung erfolgt grundsätzlich in dem Monat, 
welcher auf den Monat folgt, für den eine Gemeinde 
eine Meldung für Personen im Sinne des § 2 form
und fristgerecht bei der für sie zuständigen Bezirksre
gierung eingereicht hat. Wird die Frist nach Absatz 3 
Satz 1 nicht eingehalten, erfolgt die Auszahlung der 
monatlichen pauschalierten Landeszuweisung mit der 
Abrechnung der nächsten fristgerechten Meldung der 
Personen im Sinne des § 2. 

(5) Die Zahlungsverpflichtung des Landes für die mo
natliche pauschalierte Landeszuweisung endet 

1. für alle ausländischen Personen nach § 2 Num
mern 1 und la 

a) in dem Monat, in dem sie als Asylberechtigte 
anerkannt wurden, beziehungsweise in dem 
Monat, in dem die Zuerkennung der Flücht
lingseigenschaft oder des subsidiären Schutzes 
erfolgt ist, oder 
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